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1722 Januar 21 . A
SCHREIBEN VON [AMMANN RESP. ] STABFUEHRER UND RAT DER STADT ZUG

AN SCHULTHEISSUND RAT VON LUZERN

Ihrem Schreiben vom 10 . Dezember 1721 hätten sie entnehmen können,
1

"was gestalten es wegen dem Meyers Kaprpellerisehen Kilohen Reahnungs Mahl der

Kosten halber ln drey (als in 2 drittel von den Jhrigen undt ein von

den unsrigen ) abzuefüehren sebi verbleiben haben solle , lauth Ordnung de A°

1714 sub 20 . Aprilis . Uebrige Kirahenkösten aber zue bezahlen bey der weis

undt form ge stehlt seyn solle , so bis dahin under dienen Kilchgenosssen zue

Meyers Kappel von altem herkommen üblieh gewesen.

Wann nun eben die weis undt form in ungleieheyi verstandt geywmmen , undt hiemit

ehe ein Streith gehobeyi , sieh wider eiyi Neüwer ereignen werde , kan vorgeseheyi.

werdeyi . Also thueyi wir hiemit abermahleyi an Eüeh U. G. L . A. E . das fründt Naeh-

purlieh ayisuehen , bey dem Jeyiigeyi zue verbleiben , welehes Jhr Eüeh gefallen

zue lassen under dem 24 . 9bris A° 1721 reseribiert , dass Namblieh , die sieh

Ereügende Kösteyi (gleieheyi den Rechnungs Mahl Kösteyi ) solleyy iyi solcher Pro-

portiori bezahlt werden " , dass man von seiten Luzerns 2/3 und von sei¬

ten der Stadt Zug 1/3 übernehmen , denn von dem Kirchengut - wel¬
ches allerdings noch "ohnvertheylt"  sei - würden die ihrigen auch
2/3 des Nutzens und Zug nur 1/3 beziehen . "Erfordert hiemit die
höchste billigkeith , dass Man im Gegeritheyl als zur bestreittung der sowohl

gegeyiwerthigeyi als Küyifftigen beschwerdeyi die unsrigen nit weiters als mit
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dem 3 werde beladen können . "

1) Die Stadt Zug besass in Meierskappel das Kollaturreoht.

- AH 5 , 368V-369Kopie
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